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Herkunftsangaben – AGRAR
HA 2A Einspruch
(nationales Verfahren)
	


An das
Österreichische Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

· 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	Bitte für amtliche Vermerke freihalten!
	





(Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf Erläuterungen in der angeschlossenen Ausfüllhilfe)	
	Einspruchsführer:in: (Name und Anschrift):
     

Telefon:      
	


E-Mail      

	(1)



	Vertretung
☐ Vertreter:in 

Name und Anschrift
     

Telefon:      
Allf. Zeichen der Vertretung:      
	
☐ Zustellbevollmächtigte:r 




E-Mail:      


	(2)

	☐  Vollmacht liegt bei 
	☐  Vollmacht erteilt (nur für berufsmäßige Parteienvertreter:innen)



	Einspruch wird erhoben gegen den Antrag auf

  ☐ Eintragung
  ☐ Änderung der Produktspezifikation
  ☐ Löschung
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

der Bezeichnung:
     

Nationales Aktenzeichen:       
Veröffentlichungsdatum des Antrages, auf den Bezug genommen wird:      
	(3)



	Umstände, aus denen sich das berechtigte Interesse des Einspruchsführers/der Einspruchsführerin ergibt:

     

	(4)

	☐ ggf. Fortsetzungsblatt anschließen
	


 
	Einspruchsgründe: (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 	

· bei Einsprüchen gegen einen Antrag auf Eintragung oder Spezifikationsänderung:

 ☐  Die vorgeschlagene Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entspricht nicht der Definition von Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder den Anforderungen der VO (EU) 2024/1143

 ☐  Eintragung/Änderung widerspricht Art. 28 der VO (EU) 2024/1143 (der vorgeschlagene Name ist eine Gattungsbezeichnung)

 ☐  Eintragung/Änderung widerspricht Art. 29 der VO (EU) 2024/1143 (ganz oder teilweise gleichlautender Name)

 ☐  Eintragung/Änderung widerspricht Art. 30 der VO (EU) 2024/1143 (bestehender Markenname)

 ☐  Eintragung/Änderung widerspricht Art 48. Abs. 1 der VO (EU) 2024/1143 (Pflanzensorte oder Tierrasse)

 ☐  Eintragung/Änderung wirkt sich nachteilig auf das Bestehen eines ganz oder teilweise gleich lautenden Namens, einer Marke oder auf das Bestehen von Erzeugnissen aus, die zum Zeitpunkt der elektronischen Veröffentlichung bereits seit mindestens 5 Jahren rechtmäßig im Verkehr sind (§ 68a Abs. 2 MSchG)

· bei Einsprüchen gegen einen Antrag auf Löschung:

 ☐  Der:Die Einspruchsführer:in hat ein fortbestehendes geschäftliches Interesse an der Erhaltung des eingetragenen Namens (Art. 25 Abs. 4 2. Satz der VO (EU) 2024/1143)

	

(5)



















(6)



	Beilagen: (Die mit * gekennzeichneten Beilagen sind zwingend einzureichen)  
	

	☐ Begründung des Einspruchs*
☐ elektronischer Datenträger (* bei Vorlage in Papier)
☐ Verzeichnis der Beilagen 
☐ sonstiges, nämlich      

	


(7)
(8)






	Für Konsultationen mit der antragstellenden Person erforderliche Zustimmungserklärung:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Kontaktdaten im Rahmen des Konsultationsverfahrens an die antragstellende Person weitergegeben werden.

	(9)



	[bookmark: _Hlk214260940]Datum, Unterschrift(en)



__________________________________________
Unterschrift(en)/ Datum




[bookmark: _Hlk213332735]

Erläuterungen und Hinweise
Dieses Formblatt dient zur Erhebung eines Einspruches, der eine österreichische Herkunftsangabe betrifft und eröffnet das vor dem Österreichischen Patentamt im Wesentlichen nach den Bestimmungen der §§ 68a und 68d Markenschutzgesetz durchzuführende nationale Einspruchsverfahren. Die nicht verlängerbare Einspruchsfrist beträgt drei Monate beginnend mit dem Tag der elektronischen Veröffentlichung des jeweiligen Antrages auf der Webseite des Österreichischen Patentamtes. Der Einspruch muss zusammen mit allen Beilagen spätestens am letzten Tag der Frist im Österreichischen Patentamt eingelangt sein (§ 68a Abs. 1 Markenschutzgesetz).
Der Einspruch ist gebührenpflichtig.

Für auf Unionsebene abzuhandelnde Einsprüche österreichischer Einsprechender gegen eine ausländische Herkunftsangabe, deren Einbringung ebenfalls beim Österreichischen Patentamt zu erfolgen hat, ist nicht das vorliegende, sondern das nach dem Muster der Europäischen Kommission erstellte Formblatt HA 5A (abrufbar unter https://www.patentamt.at/formulare) zu verwenden oder der Einspruch nach dem Muster dieses EU-Formblattes zu strukturieren. Bezüglich der weiteren einzuhaltenden Formalerfordernisse vgl. Sie bitte das Informationsblatt HA 101A.

Auf unserer Webseite finden Sie auch unsere Datenschutzerklärung (www.patentamt.at/datenschutz). 


Ausfüllhilfe

1. [bookmark: _Hlk213141979]Einspruchsberechtigt ist jede natürliche oder juristische Person mit einem berechtigten Interesse, die in Österreich niedergelassen oder ansässig ist. Geben Sie bitte Ihren vollständigen (ungekürzten) Namen (z.B. lt. Firmenbuch, Vereinsregister) und Ihre Anschrift (Wohnadresse bzw. Unternehmenssitz) an. Mitglieder einer „GesbR“ sind einzeln mit Vor- und Zunamen anzuführen.
2.  Die Bestellung einer Vertretung ist nicht verpflichtend; eine solche ist daher nur dann anzuführen, wenn das Verfahren von einem Vertreter / einer Vertreterin durchgeführt werden soll. Handelt es sich dabei nicht um ein Mitglied des Patent-, Rechtsanwalts- oder Notarstandes, das sich auf eine erteilte Vollmacht berufen kann, so muss die Vollmacht dem Österreichischen Patentamt schriftlich vorgelegt werden. Ein:e namhaft gemachte:r Zustellbevollmächtigte:r ist im Gegensatz dazu lediglich zur Entgegennahme von Poststücken für den Antragsteller/ die Antragstellerin (RSb-Briefe) autorisiert, kann in deren Namen jedoch keine sonstigen rechtswirksamen Handlungen tätigen bzw. Erklärungen abgeben. Personen, die firmen- oder vereinsrechtlich vertretungsbefugt sind (z.B. Geschäftsführer:in, Prokurist:in, Handlungsbevollmächtigte:r) sind nicht anzuführen. 
3. Es kann nur eine Kategorie angekreuzt werden. Das nationale Aktenzeichen kann der elektronischen Veröffentlichung über die Webseite des Österreichischen Patentamtes (www.patentamt.at/herkunftsangaben/) entnommen werden. 
4. Die Umstände, aus denen sich das berechtigte Interesse des Einspruchsführers bzw. der Einspruchsführerin ergibt, sind unbedingt darzustellen.
5. Die möglichen Einspruchsgründe entsprechen den von der VO (EU) 2024/1143 für das Unionsverfahren vorgegebenen Gründen und sind im Formblatt abschließend aufgelistet. Es ist wenigstens einer der zur Auswahl stehenden Gründe anzugeben. Mehrfachnennungen sind je nach Lage des Falles möglich.
Zu den Einspruchsgründen im Einzelnen:

· [bookmark: _Hlk213148667]Die Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entspricht nicht der Definition oder den Anforderungen der VO (EU) 2024/1143: Der:Die Einspruchsführer:in sieht die Anforderungen an die Unterschutzstellung der Bezeichnung im Rahmen der VO (EU) Nr. 2024/1143 nicht erfüllt bzw. durch die beantragte Änderung der Spezifikation nicht länger erfüllt.
· Eintragung/Änderung widerspricht Art. 28 (Gattungsbezeichnungen), Art. 29 (ganz oder teilweise gleichlautende Namen), Art. 30 (Marken) oder Art. 48 Abs 1 (Pflanzensorten und Tierrassen) der VO (EU) 2024/1143: 
· Die einzutragende/zu ändernde Bezeichnung ist als Gattungsbezeichnung anzusehen (Art. 28 der VO (EU) 2024/1143). Als Gattungsbezeichnung wird der Name eines Erzeugnisses bezeichnet, der - obwohl er sich auf den Ort, die Region oder das Land bezieht, in der bzw. dem das Erzeugnis ursprünglich hergestellt oder in Verkehr gebracht wurde - für das betreffende Erzeugnis ein gemeinhin üblicher Name geworden ist.
· Eine geografische Angabe darf nicht eingetragen werden, wenn bereits ein ganz oder teilweise gleichlautender Name einer geografischen Angabe in der Union beantragt oder geschützt ist; sie ist nur zulässig, sofern die praktische Unterscheidbarkeit unter Wahrung des Gleichbehandlungsgebots gewährleistet ist und keine Irreführung bei dem Verbraucher/der Verbraucherin auftritt (Art. 29 Abs. 1 der VO (EU) 2024/1143). Eine geografische Angabe darf nicht eingetragen werden, wenn ihr Name ganz oder teilweise mit einer bestehenden oder beantragten geografischen Angabe übereinstimmt und geeignet ist, den Verbraucher/die Verbraucherin irrtümlich über den tatsächlichen Herkunftsort des Erzeugnisses zu täuschen, selbst wenn die Bezeichnung das Herkunftsgebiet sachlich richtig wiedergibt (Art. 29 Abs. 2 der VO (EU) 2024/1143). 
· Eine Ursprungsbezeichnung oder eine geographische Angabe darf nicht eingetragen werden, wenn die Eintragung aufgrund des Ansehens, das eine Marke genießt, ihres Bekanntheitsgrades und der Dauer ihrer Verwendung geeignet ist, den Verbraucher/die Verbraucherin in Bezug auf die tatsächliche Identität des Erzeugnisses irrezuführen (Art. 30 der VO (EU) 2024/1143). 
· Ein Name darf nicht als Ursprungsbezeichnung oder als geographische Angabe eingetragen werden, wenn er mit dem Namen einer Pflanzensorte oder einer Tierrasse kollidiert und deshalb geeignet ist, den Verbraucher/die Verbraucherin in Bezug auf die tatsächliche Identität oder den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen oder eine Verwechslung zwischen Erzeugnissen mit der geografischen Angabe und der betreffenden Pflanzensorte oder Tierrasse herbeizuführen (Art. 48 Abs 1 der VO (EU) Nr. 2014/1143). 
· Eintragung/Änderung wirkt sich nachteilig auf das Bestehen von Namen, Marken oder Erzeugnissen aus, die sich zum Zeitpunkt der nationalen Veröffentlichung des bezughabenden Antrages, die den Beginn der gegenständlichen Einspruchsfrist markiert, bereits seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig in Verkehr befinden (§ 68a Abs. 2 MSchG).

6. Bei Einsprüchen gegen die beantragte Löschung einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder geschützten geografischen Angabe ist eine Stellungnahme zur Darlegung des weiterbestehenden geschäftlichen Interesses einer natürlichen oder juristischen Person an dem eingetragenen Namen vorzulegen (Art. 25 Abs. 4. Satz 2 VO (EU) 2024/1143). 

7. Auf einem gesonderten Beiblatt ist genau zu begründen, warum der/die geltend gemachte/n Einspruchsgrund/-gründe als gegeben erachtet werden. Die anspruchsbegründenden Faktoren sind dabei nicht bloß zu behaupten, sondern bestmöglich zu belegen.

8. Das ausgefüllte Einspruchsformular sowie alle angeschlossenen weiteren Antragsteile sind dem Österreichischen Patentamt im Falle der postalischen Übermittlung zusätzlich auf einem elektronischen Datenträger zu übermitteln. Dieser Datenträger hat den auf unserer Webseite (www.patentamt.at) veröffentlichten und in § 8b der Kundmachung der Präsidentin des Patentamtes über die elektronische Einbringung von Eingaben sowie die Standards und Formate für die Einreichung von Unterlagen auf externen Datenträgern festgelegten Standards zu entsprechen. Sofern das Antragsformular inkl. den oben genannten Beilagen über das Allgemeine Online Formular (AOF) eingebracht wird, ist keine zusätzliche Vorlage eines elektronischen Datenträgers notwendig. 

9. Für die Zwecke des durchzuführenden Konsultationsverfahrens gemäß § 68a Abs. 3 Markenschutzgesetz werden der Name und die Kontaktdaten der Behörde oder Person, die den Einspruch eingelegt hat, der Person mitgeteilt, die den Antrag auf Eintragung, den Antrag auf Genehmigung einer Änderung der Produktspezifikation oder den Antrag auf Löschung gestellt hat. Der Einspruch ist mit einem Datum zu versehen und zu unterschreiben.
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